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Sehr geehrte Damen und Herren,

das Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz (StaRUG) ist, eingebettet in 
das Gesetz zur Fortentwicklung des Sanierungs- und Insolvenzrechts (SanInsFoG), zum 
01.01.2021 in Kraft getreten. Vor dem Hintergrund eines drohenden Insolvenzverfahrens für in 
Zahlungsschwierigkeiten befindliche Unternehmen soll dieses Instrument durch Früherken-
nung Sanierung und Restrukturierung vor Insolvenzreife ermöglichen. Sanierungspotentiale 
sollen auch gegen den Willen einzelner Gläubiger ausgeschöpft werden können und zwar abseits 
der Öffentlichkeit, ohne den Makel des gerichtlichen Insolvenzverfahrens.

Kernstück ist der sog. Restrukturierungsplan, der auf Initiative des Unternehmens aufgestellt 
wird. Dies setzt voraus, dass insbesondere Geschäftsführung, aber auch Buchhaltung und Con-
trolling ihren damit erweiterten Pflichten nachkommen, kritische Entwicklungen im Unterneh-
men früh erkennen und damit verbundene Risiken und Chancen analysieren und dokumentieren. 
Die Geschäftsführung muss sich stets über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens verge-
wissern, dazu gehört die Prüfung der Insolvenzreife. Sofern sie Defizite erkennt, hat sie anhand 
einer Liquiditätsbilanz zu prüfen und sicherzustellen, dass die Gesellschaft in der Lage ist und 
bleibt, ihre fälligen und eingeforderten Verbindlichkeiten zu begleichen. Ein Krisenfrüherken-
nungssystem wird vor diesem Hintergrund immer wichtiger. Eine Restrukturierung nach StaRUG 
ist nur möglich, wenn das Unternehmen noch nicht zahlungsunfähig oder überschuldet ist. 
Eine Restrukturierung nach StaRUG beinhaltet drei Phasen:

• Vorbereitung des Restrukturierungsplans durch Geschäftsführung und Berater.  
Hier werden Maßnahmen geregelt, die die drohende Zahlungsunfähigkeit beseitigen und 
das Unternehmen bestandsfähig machen sollen. Die Ausarbeitung sollte bereits in frühen 
Stadien mit wesentlichen Gläubigern abgestimmt werden.

• In der zweiten Phase stimmen die Planbetroffenen gerichtlich oder außergerichtlich über 
die Annahme des Restrukturierungsplans ab (75% Zustimmung jeder Gläubigergruppe er-
forderlich). 

• Die dritte Phase beinhaltet die eigenständige Umsetzung der geplanten Maßnahmen, bei 
Einbindung des Restrukturierungsgerichts mit entsprechendem Beauftragten und Gläubi-
gerrat

In Zeiten der Corona Pandemie geraten Unternehmen leider allzu leicht in kritische Situatio-
nen. Inso fern kann die Restrukturierung schnell zu einem nützlichen Instrument der Sanierung 
werden.

Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!

Mit freundlichen Grüßen

Claudia Rottländer
Geschäftsführende Gesellschafterin bei DORNBACH
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Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
  
  Überweisung 5 Scheck 6

 10.06.20212 14.06.2021 10.06.2021

 10.06.2021 15.06.2021 10.06.2021

 10.06.2021 15.06.2021 10.06.2021

 10.06.20214 14.06.2021 10.06.2021

 17.05.20214 20.05.2021 17.05.2021

                                                             Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer 
 erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

 28.06.2021 entfällt entfällt

  Termine Juni 2021 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialabgaben fällig werden:

2Für den abgelaufenen Monat.

4Für den abgelaufenen Monat, bei Dauer- 
fristverlängerung für den vorletzten Monat, 
bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristver-
längerung für das abgelaufene Kalender-
vierteljahr.

5Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohn- 
steueranmeldungen müssen grundsätzlich 
bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum 
folgenden Monats (auf elektronischem Weg) 
abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen 
Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der 
nächste Werktag der Stichtag. Bei einer 
Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen 

werden keine Säumniszuschläge erhoben. 
Eine Überweisung muss so frühzeitig 
erfolgen, dass die Wertstellung auf dem 
Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit 
erfolgt.

6Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, 
dass die Zahlung erst drei Tage nach 
Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine 
Einzugsermächtigung erteilt werden.

7Die Sozialversicherungsbeiträge sind 
einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag 
des laufenden Monats fällig. Um Säumnis-
zuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich 

das Lastschriftverfahren. Bei allen 
Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. 
Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle 
bis spätestens zwei Arbeitstage vor 
Fälligkeit (d. h. am 24.06.2021, 0 Uhr) 
vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. 
der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten.  
Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem 
Fälligkeitstermin an den Beauftragten 
übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, 
wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder 
auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag

Einkommensteuer,
Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag

Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag

Umsatzsteuer

Gewerbesteuer

Kapitalertragssteuer,
Solidaritätszuschlag

Sozialversicherung 7



DORNBACH GMBH Seite 3

  Bundesfinanzministerium zur  
  Abgrenzung zwischen Geld-  
  leistung und Sachbezug  

Mit dem Gesetz zur weiteren steuerlichen 
Förderung der Elektromobilität und zur 
Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften 
wurden die Regelungen zu Sachbezügen 
verschärft.

Die Finanzverwaltung bezieht in ihrem 
Schreiben vom 13. April 2021 umfangreich 
Stellung zur Abgrenzung zwischen 
Geldleistung und Sachbezug. 

In dem Schreiben werden die Grundsätze 
zur Abgrenzung zwischen Geldleistung und 
Sachbezug aufgeführt. Die neuen Regelun-
gen werden ausführlich dargestellt und 
anhand von Beispielen verdeutlicht.

Durch die neue Definition „Zu den 
Einnahmen in Geld gehören“ wurde nun 
gesetzlich festgeschrieben, dass zweck-
gebundene Geldleistungen, nachträgliche 
Kostenerstattungen, Geldsurrogate und 
andere Vorteile, die auf einen Geldbetrag 
lauten, grundsätzlich keine Sachbezüge, 
sondern Geldleistungen sind.

Bestimmte zweckgebundene Gutscheine 
– einschließlich entsprechender Gut-
scheinkarten, digitaler Gutscheine, 
Gutscheincodes oder Gutschein- 
applikationen/-Apps – oder entsprechende 
Geldkarten – einschließlich Wertguthaben-
karten in Form von Prepaid-Karten – wer-
den hingegen als Sachbezug gesetzlich 
definiert. 

Voraussetzung ist, dass die Gutscheine 
oder Geldkarten ausschließlich zum Bezug 
von Waren oder Dienstleistungen beim 
Arbeitgeber oder einem Dritten berechtigen 
und zudem ab dem 1. Januar 2022 die 
Kriterien des Zahlungsdiensteaufsichtsge-
setzes (ZAG) erfüllen.

Von einer solchen Berechtigung zum 
ausschließlichen Bezug von Waren oder 
Dienstleistungen ist insbesondere nicht 
auszugehen, wenn der Arbeitnehmer  
(z. B. aufgrund eines vom Arbeitgeber 

selbst ausgestellten Gutscheins) zunächst 
in Vorleistung tritt und der Arbeitgeber ihm 
die Kosten im Nachhinein erstattet.  
In diesen Fällen handelt es sich um eine 
Geldleistung in Form einer nachträglichen 
Kostenerstattung.

Anhand von verschiedenen Beispielen 
zeigt das Schreiben auf, welche Leistungen 
und Gutscheine bzw. Geldkarten als 
Sachbezug und welche als Geldleistung zu 
qualifizieren sind.

Kein Sachbezug, sondern Geldleistung ist ab 
dem 1. Januar 2022 die Gewährung von Gut- 
scheinen oder Geldkarten, die unter lohn- 
und einkommensteuerlicher Auslegung die 
Kriterien des ZAG nicht erfüllen:

Geldsurrogate, wie insbesondere die 
Gewährung von Geldkarten oder Wertgut-
habenkarten in Form von Prepaid-Kredit-
karten mit überregionaler Akzeptanz ohne 
Einschränkungen hinsichtlich der Produkt- 
palette, die im Rahmen unabhängiger 
Systeme des unbaren Zahlungsverkehrs 
eingesetzt werden können (BFH-Urteil vom 
4. Juli 2018 – VI R 16/17, BStBl II 2019 Seite 
373., Rz. 31). 

Allein die Begrenzung der Anwendbarkeit 
von Gutscheinen oder Geldkarten auf das 
Inland ist für die Annahme eines Sachbe-
zugs nicht ausreichend.

Die Grundsätze des Schreibens sind ab  
1. Januar 2020 anzuwenden. Es ist jedoch 
nicht zu beanstanden, wenn Gutscheine 
und Geldkarten, die ausschließlich zum 
Bezug von Waren oder Dienstleistungen, 
jedoch die Kriterien des ZAG nicht erfüllen, 
noch bis zum 31. Dezember 2021 als 
Sachbezug anerkannt werden (Bundesfi-
nanzministerium, Schreiben (koordinierter 
Ländererlass) IV C 5 – S-2334 / 19 / 10007 : 
002 vom 13.04.2021).

  Ansatz eines steuerlichen Verlusts  
  aus Aktien bei Insolvenz der AG  

Es passiert immer häufiger, dass Aktionäre 
mit großen Hoffnungen Aktien erwerben 
und nach einiger Zeit feststellen müssen, 

dass diese Aktien nichts mehr wert sind. 
Dann stellt sich die Frage, ob sich der 
Fiskus an den Verlusten durch Verrechnung 
mit anderen positiven Einkünften beteiligt.

Für entsprechende Verluste aus Anschaf-
fungen nach dem 31. Dezember 2008 und 
der Verlustrealisierung bis zum 31. 
Dezember 2019 hat der Bundesfinanzhof 
diese Frage jetzt beantwortet. 

Das Gericht musste entscheiden, ob bei 
einem Kläger, der börsennotierte Aktien 
einer inländischen AG im Privatvermögen 
hielt, in 2013 ein Verlust eingetreten war, 
der mit Gewinnen aus Aktienverkäufen 
verrechnet werden konnte. Dies hatte das 
Finanzamt abgelehnt, da das Einkommen-
steuergesetz für 2013 (für die Folgejahre 
bis 2019 ebenfalls) keine Vorschrift 
enthielt, die dies vorsah. In 2012 war über 
das Vermögen der AG das Insolvenzverfah-
ren eröffnet worden, aber auch am 31. 
Dezember 2013 wurde noch ein Stückpreis 
für die Aktien ausgewiesen. 

Ein steuerbarer Verlust kann für den 
Aktionär aber nach Ansicht des Gerichts 
erst entstehen, wenn er einen endgültigen 
Verlust wegen der insolvenzbedingten 
Löschung der AG oder wegen der Ausbu-
chung der Aktien aus dem Depot erleidet. 
Diese beiden Tatbestände waren zwar 
auch nicht im Einkommensteuergesetz 
enthalten, aber der Bundesfinanzhof sah 
in diesem Gesetz insoweit eine „planwidri-
ge Lücke“, die er durch seine Entschei-
dung geschlossen hat. Der Aktionär konnte 
damit zwar in 2013 keine Verlustverrech-
nung vornehmen, hat mit seiner Klage und 
Revision aber möglicherweise vielen 
anderen Anlegern geholfen. Es bleibt zu 
hoffen, dass der Kläger seinen Einkom-
mensteuerbescheid 2014 noch offen 
gehalten hat, damit in diesem Jahr die 
Verrechnung erfolgen kann.

In ähnlichen Fällen muss also unbedingt 
darauf geachtet werden, in welchem Jahr 
die Ausbuchung der Aktien aus dem Depot 
erfolgt ist, damit in diesem Jahr Gewinne 
aus Aktienverkäufen verrechnet werden 
können. Ab 2020 gibt es diese Probleme 
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nicht mehr, da im Gesetz im Einzelnen 
aufgeführt wird, was als Verlust aus 
Kapitalvermögen anzusehen ist (§ 20 Abs. 
6 EStG). Ab diesem Jahr können aber die 
Verluste nur noch in Höhe von 20.000 Euro 
p. a. mit anderen Gewinnen und Erträgen 
verrechnet werden (Bundesfinanzhof, 
Urteil VIII R 20/18 vom 17.11.2020).

  Keine Einkommensteuer für   
  Zuteilung von PayPal-Aktien durch   
  eBay-“Spin-Off“  

Im Streitfall hielt der Kläger seit 2015 
eBay-Aktien. Durch die Unternehmens-
Ausgliederung (Spin-Off) des eBay-Bezahl-
systems PayPal erhielten die Aktionäre für 
jede eBay-Aktie eine PayPal-Aktie. Daher 
wurden in 2015 dem Depot des Klägers 
PayPal-Aktien zu einem Kurs von 36 Euro je 
Aktie gutgeschrieben. Das beklagte 
Finanzamt behandelte die Gutschrift als 
steuerpflichtige Sachausschüttung. Der 
Kläger machte geltend, dass er durch die 
Ausgliederung von PayPal keinen Vermö-
genszuwachs erfahren habe. Der bisherige 
Unternehmenswert sei nur auf zwei Aktien 
aufgeteilt worden.

Das Finanzgericht Köln gab der Klage statt 
und hob die Einkommensteuerfestsetzung 
auf. Nach Auffassung des Gerichts ist die 
Zuteilung von Aktien im Rahmen eines 
sog. Spin-Offs im Jahr des Aktienbezugs 
kein steuerpflichtiger Vorgang. Es handele 
sich um eine Abspaltung und nicht um 
eine Sachdividende. Die steuerlichen 
Folgen einer Abspaltung seien erst im Jahr 
der Veräußerung der Aktien zu ziehen. 
Doch selbst wenn eine solche Abspaltung 
nicht festgestellt werden könnte, sei der 
Kapitalertrag nur mit 0 Euro anzusetzen. 
Die Ermittlung des wirtschaftlichen Werts 
der Zuteilung sei gar nicht möglich, weil 
der Aktionär keine Gegenleistung zu 
erbringen hatte. Das Urteil ist jedoch nicht 
rechtskräftig (Finanzgericht Köln, Urteil 9 K 
596/18 vom 11.03.2020, Revision einge-
legt (BFH VIII R 15/20).

  „Auto-Abo“ kann steuerliche   
  Auswirkungen haben  

Wenn sich Freiberufler oder Selbstständige 
für ein „Auto-Abo“ entscheiden, d. h. eine 
monatlich fixe Rate für Nutzung, Wartung 
und Versicherung zahlen, kann das steuer- 
liche Auswirkungen haben. Wenn das Fahr- 
zeug zu mindestens 10 Prozent beruflich 
genutzt wird, kann die monatliche Abo-Rate 
als Betriebsausgabe abgesetzt werden.

Wenn das Fahrzeug auch privat genutzt 
wird, fällt auf diesen Nutzungsvorteil 
Einkommensteuer an. Berechnet wird der 
Vorteil entweder pauschal mit der sog. 
1 %-Regel oder exakt mit einem Fahrten-
buch. Die pauschale 1 %-Regel kann 
genutzt werden, wenn das Fahrzeug zu 
mindestens 50 % beruflich genutzt wird. 
Maßstab ist dann der Bruttolistenneupreis 
des Fahrzeugs. Wird der Pkw zu weniger als 
50 % beruflich genutzt, muss der private 
Nutzungsvorteil durch eine Schätzung oder 
ein Fahrtenbuch ermittelt werden.

Wer eine ganz genaue Abrechnung der 
Privatfahrten vornehmen möchte, muss ein 
Fahrtenbuch führen. Das lohnt sich vor 
allem, wenn das Fahrzeug selten privat 
gefahren wird.

  Ertragsteuerliche Beurteilung   
  eines Vorweggewinns für die   
  Komplementär-GmbH  

Bei einer GmbH & Co. KG kann die 
Vergütung für die geschäftsführende 
Tätigkeit eines oder mehrerer Kommandi-
tisten gesellschaftsrechtlich unterschied-
lich geregelt werden. Das Zivilrecht lässt 
hier mehrere Möglichkeiten offen.

• Möglichkeit: Der/die Kommanditist/en 
schließt/en mit der Kommanditgesell-
schaft einen Anstellungsvertrag ab und 
er/sie erhält/erhalten von der Kom-
manditgesellschaft die vereinbarte 
Vergütung.

• Möglichkeit: Der/Die Kommanditist/en 
schließen mit der Komplementär-GmbH 

einen Anstellungsvertrag ab und 
erhält/erhalten von der GmbH die 
vereinbarte Vergütung. Die GmbH 
erhält von der Kommanditgesellschaft 
die Vergütungen als Auslagenersatz 
erstattet.

• Möglichkeit: Die GmbH erhält von der 
Kommanditgesellschaft einen Vorweg-
gewinnanteil, der ihre persönliche 
Haftung und die Tätigkeit der Ge-
schäftsführung abgilt. Die GmbH 
vergütet die Kommanditisten vereinba-
rungsgemäß nicht.

Die steuerliche Behandlung der 1. und 2. 
Möglichkeit entspricht der gängigen 
Handhabung mit Sonderbetriebseinnahmen 
bei dem/den Kommanditisten und der 
Verteilung des verbleibenden Gewinns im 
Verhältnis der gesellschaftlich vereinbar-
ten Quote. Die Lösung bei der 3. Möglich-
keit ist aber komplizierter, denn die 
Kommanditisten haben keinen Anspruch 
auf eine Vergütung und damit keine 
Sonderbetriebseinnahmen. Die GmbH 
erhält einen Vorweggewinnanteil für eine 
Tätigkeit, die nicht von ihr ausgeübt und 
ihrerseits auch nicht vergütet wurde.

Der Bundesfinanzhof hat hierzu die 
folgende Lösung gefunden. Aus dem 
Vorweggewinnanteil der GmbH werden die 
der Geschäftsführungstätigkeit zuzurech-
nenden Beträge für die Kommanditisten 
ausgesondert und ihnen steuerrechtlich 
als Vorwegvergütung zugerechnet. Diese 
Beträge verringern dadurch den Vorwegge-
winn für die Komplementär-GmbH, der 
allerdings gesellschaftsrechtlich dieser 
zusteht. Die Zuführung dieses Anspruchs 
erfolgt nach Auffassung des Bundesfinanz-
hofs steuerrechtlich in Form einer 
verdeckten Einlage durch den/die 
Kommanditisten. Damit wird das Gesell-
schafter-Konto der GmbH und auch der 
Kommanditisten an die Handelsbilanz 
angepasst. Die Einlagen bei der GmbH 
bewirken höhere Anschaffungskosten für 
die GmbH-Anteile der Kommanditisten und 
entsprechend höhere Werte im Sonderbe-
triebsvermögen. Durch die von der 
Finanzverwaltung in dem Verfahren 
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angestrebte – und erreichte – Verlagerung 
des Vorweggewinns für die GmbH auf die 
Kommanditisten erfolgt die Besteuerung 
dieses Gewinnanteils mit Einkommensteu-
er bei den Kommanditisten anstatt mit 
Körperschaftsteuer bei der GmbH. Diese 
von den Gesellschaftern im Urteilsfall mög-
licherweise geplante Steuerminderung tritt 
damit nicht ein (Bundesfinanzhof, Urteil IV 
R 11/18 vom 28.05.2020).

  Anforderungen an steuerliche   
  Anerkennung eines geringfügigen   
  Ehegattenarbeitsverhältnisses  

Im Streitfall bezog ein Obergerichtsvollzie-
her Einkünfte aus nichtselbstständiger 
Arbeit. In seinem Geschäftsbetrieb 
beschäftigte er auf eigene Kosten drei 
Büroangestellte: seine Ehefrau, seine 
Tochter und eine Fremdkraft. In erster 
Instanz erkannte das Finanzgericht 
Rheinland-Pfalz das Arbeitsverhältnis 
zwischen dem Obergerichtsvollzieher und 
seiner Ehefrau nicht an. Nach Ansicht des 
Finanzgerichts ist die Arbeitsleistung nicht 
ausreichend nachgewiesen worden. Allein 
von der Ehefrau gefertigte Stundenzettel 
seien nicht weiter aussagekräftig.

Der Bundesfinanzhof entschied, dass 
Aufzeichnungen betreffend die Arbeitszeit, 
z. B. Stundenzettel, nur Beweiszwecken 
dienen. Sie seien für die steuerliche 
Anerkennung eines Arbeitsverhältnisses 
zwischen nahen Angehörigen daher nicht 
zwingend erforderlich. Nach Auffassung 
der Richter sind Lohnzahlungen an einen 
im Beruf des Steuerpflichtigen mitarbei-
tenden Angehörigen als Werbungskosten 
abziehbar, wenn der Angehörige aufgrund 
eines wirksamen, inhaltlich dem zwischen 
Fremden Üblichen entsprechenden 
Arbeitsvertrags beschäftigt wird, die 
vertraglich geschuldete Arbeitsleistung 
erbringt und der Steuerpflichtige seiner-
seits die Arbeitgeberpflichten, insbeson-
dere die der Lohnzahlung, erfüllt. Bei der 
nicht vollzeitigen Beschäftigung Angehöri-
ger seien Unklarheiten bei der Wochenar-
beitszeit für die steuerliche Anerkennung 
des Arbeitsverhältnisses unschädlich, 
wenn die konkrete Arbeitszeit des Ange- 

hörigen von den beruflichen Erfordernissen 
des Steuerpflichtigen abhängt und 
Unklarheiten deshalb auf die Eigenart des 
Arbeitsverhältnisses zurückzuführen seien 
(Bundesfinanzhof, Urteil VI R 28/18 vom 
18.11.2020).

  Zur Stromlieferung als selbst-   
  ständige Leistung neben einer   
  umsatzsteuerfreien Vermietung  

Das Finanzgericht Niedersachsen hatte 
über die Frage zu entscheiden, ob Strom, 
den der Vermieter über eine Photovoltaik-
anlage erzeugt und an die Mieter liefert, 
umsatzsteuerlich als Nebenleistung der 
Vermietung anzusehen ist.

Das Finanzgericht hat diese Frage verneint. 
Auch wenn Strom über eine Photovoltaik-
anlage vom Vermieter erzeugt und an die 
Mieter geliefert wird, handele es sich 
dabei im Regelfall nicht um eine unselbst-
ständige Nebenleistung der (steuerfreien) 
Vermietung. Entscheidend sei, dass der 
Mieter die Möglichkeit habe, den Stroman-
bieter frei zu wählen. Auch der Europäische 
Gerichtshof habe in einem vergleichbaren 
Fall die Stromlieferung als von der 
Vermietung getrennt angesehen.

Da der Bundesfinanzhof über diese 
Rechtsfrage bisher noch nicht ausdrücklich 
entschieden hat und die Finanzverwaltung 
das Urteil des Europäischen Gerichtshofs 
nicht anwendet, hat das Finanzgericht 
Niedersachsen die Revision zugelassen 
(Finanzgericht Niedersachsen, Mitteilung 
vom 17.03.2021 zum Urteil 11 K 201/19 vom 
25.02.2021; Europäischer Gerichtshof, 
Urteil C-42/14 vom 16.04.2015).

  Betriebsprüfung: 
  Kein Anspruch auf Durchführung   
  einer Schlussbesprechung mit   
  persönlicher Anwesenheit der   
  Teilnehmer  

Die Antragstellerin wünschte zum 
Abschluss einer bei ihr durchgeführten 
Betriebsprüfung eine Schlussbespre-
chung. Aufgrund der Corona-Pandemie 
schlug das Finanzamt eine telefonische 

Schlussbesprechung vor, was die Antrag-
stellerin indes ablehnte. Das Finanzamt 
ging aus diesem Grund in seinem endgülti-
gen Betriebsprüfungsbericht davon aus, 
dass an einer Schlussbesprechung kein 
Interesse bestehe. Daraufhin wollte die 
Antragstellerin im Wege einer einstweiligen 
Anordnung die Durchführung einer 
Schlussbesprechung unter persönlicher 
Anwesenheit der Beteiligten erreichen.  
Sie war der Ansicht, dass vor der von ihr 
begehrten Schlussbesprechung keine 
Änderungsbescheide aufgrund der 
Betriebsprüfung ergehen dürften.

Das Finanzgericht Düsseldorf hat den 
Antrag abgelehnt. Es gebe keinen 
Anspruch für eine solche Anordnung.  
Eine Schlussbesprechung müsse nicht 
unter persönlicher Anwesenheit erfolgen, 
insbesondere da ein Ende der Corona-
Epidemie nicht absehbar sei. Die Abga-
benordnung mache keine Vorgaben zu 
dem Ort sowie der Art und Weise der 
Durchführung einer Schlussbesprechung. 
Die Prüfungsfeststellungen könnten auch 
in einem telefonischen Gespräch erörtert 
werden. Das entsprechende Angebot des 
Finanzamts zu einer telefonischen 
Besprechung habe die Antragstellerin 
mehrfach abgelehnt. Es sei daher von 
einem Verzicht auf die Durchführung  
einer Schlussbesprechung auszugehen 
(Finanzgericht Düsseldorf, Beschluss  
3 V 1087/20 vom 11.05.2020).

  Statt Arbeitslohn gewährte Tank-   
  gutscheine und Werbeeinnahmen   
  unterliegen der Beitragspflicht  

Das Bundessozialgericht entschied, dass 
Tankgutscheine über einen bestimmten 
Euro-Betrag und Einnahmen aus der 
Vermietung von Werbeflächen auf privaten 
Pkws, die als neue Gehaltsanteile an Stelle 
des Bruttoarbeitslohns erzielt werden, 
sozialversicherungspflichtiges Arbeitsent-
gelt sind und damit der Beitragspflicht 
unterliegen.

Im Streitfall vereinbarte die Klägerin mit 
ihren Arbeitnehmern im Rahmen einer sog. 
Nettolohnoptimierung im Jahr 2010 
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individuelle Bruttoentgeltverzichte 
zwischen 249 und 640 Euro im Monat bei 
gleichbleibender Arbeitszeit. Die bisherige 
Bruttovergütung wurde zur Berechnung 
künftiger Gehaltsansprüche weitergeführt, 
gleichzeitig wurden „neue Gehaltsanteile“ 
u. a. in Form von monatlichen Tankgut-
scheinen von 40 Euro und Mietzahlungen 
für die Bereitstellung von Werbeflächen in 
Höhe von 21 Euro im Monat vereinbart.  
Der beklagte Rentenversicherungsträger 
forderte nach einer Betriebsprüfung von 
der Klägerin Sozialversicherungsbeiträge 
nach. Das Bundessozialgericht gab der 
Revision des Rentenversicherungsträgers 
statt (Bundessozialgericht, Pressemitteilung 
vom 24.02.2021 zum Urteil B 12 R 21/18 R 
vom 23.02.2021).

  Höhe der vGA bei Nichtverzinsung   
  eines Gesellschafterverrechnungs-   
  kontos  

In seinem Urteil vom 28. Mai 2020 (Az. 1 K 
67/17) hat der 1. Senat des Finanzgerichts 
Schleswig-Holstein entschieden, dass in 
den Fällen, in denen eine Gesellschaft,  
die selbst keine Kredite aufgenommen  
hat, ihrem Gesellschafter ein nicht 
angemessen verzinstes Darlehen – im 
Streitfall über ein Gesellschafterverrech-
nungskonto gebuchte, an den Gesellschaf-
ter ausgereichte oder für diesen veraus-
lagte Beträge – gewährt, der im Einzelfall 
als angemessen anzusehende Zinssatz  
(im Sinne einer verhinderten Vermögens-
mehrung) innerhalb einer Marge zu 
schätzen ist, deren Untergrenze die 
banküblichen Habenzinsen und deren 
Obergrenze die banküblichen Sollzinsen 
bilden.

Damit vermochte das Finanzgericht der 
Argumentation der klagenden Gesellschaft 
nicht zu folgen, die geltend gemacht hatte, 
dass es ihr angesichts des allgemein 
niedrigen Zinsniveaus nicht möglich 
gewesen wäre, das Kapital anderweitig 
ertragbringend anzulegen, sodass auch 
angesichts der zinslosen Überlassung der 
Mittel an den Gesellschafter nicht von 
entgangenen Einnahmen ausgegangen 
werden könne.

Das Finanzgericht stellt in seinem Urteil 
zunächst klar, dass die Nichtverzinsung 
von Forderungen einer Kapitalgesellschaft 
gegenüber ihrem (beherrschenden) 
Gesellschafter dem Grunde nach eine vGA 
in Gestalt einer verhinderten Vermögens-
mehrung auf der Ebene der Gesellschaft 
darstelle (was die Klägerin, bezogen auf 
den konkreten Fall, ebenfalls bestritten 
hatte). Da die Klägerin im Entscheidungs-
fall die Mittel, die sie an/für ihren Gesell- 
schafter ausgereicht hatte, nicht refinan-
ziert habe, bestimme sich die vGA der 
Höhe nach danach, welche Zinsen die 
Klägerin hätte erzielen können, wenn sie 
die Mittel auf der Grundlage eines 
hypothetischen Kreditverhältnisses an/für 
einen fremden Dritten ausgereicht hätte. 
Der hypothetische Zinssatz sei regelmäßig 
anhand einer Schätzung zu ermitteln, weil 
es – wie auch im vorliegenden Fall – an 
geeigneten vergleichbaren Geschäften 
fehle, die eine Bestimmung des (Fremd-)
Vergleichszinssatzes ermöglichten. Aus- 
gangspunkt dieser Schätzung seien die – 
ggf. jeweils im Wege einer Bandbreitenbe-
trachtung zu ermittelnden – banküblichen 
Habenzinsen als Untergrenze und die 
banküblichen Sollzinsen als Obergrenze 
der verhinderten Vermögensmehrung. 
Fehle es auch insoweit an geeigneten 
Vergleichsdaten, dann könne auf die 
statistischen Werte der Bundesbank 
zurückgegriffen werden. 

Seien Unter- und Obergrenze des zu 
findenden Zinssatzes bestimmt, so sei der 
im konkreten Einzelfall anzusetzende 
Zinssatz im Rahmen der sich ergebenden 
Marge zu finden. Der Ansatz der Sollzinsen 
als maßgeblicher (Fremdvergleichs-)
Zinssatz sei in der Regel allerdings 
jedenfalls dann nicht gerechtfertigt, wenn 
die Gesellschaft keine Bankgeschäfte 
betreibe und deshalb auch nicht den 
damit verbundenen Aufwand habe. Allein 
darauf abzustellen, in welcher Höhe die 
Gesellschaft auf die Erzielung möglicher 
Guthabenzinsen verzichtet habe, komme 
nicht in Betracht. Vielmehr sei im Rahmen 
der gefundenen Marge wiederum eine 
Schätzung erforderlich, bei der dem – 
ebenfalls für den konkreten Einzelfall zu 

bestimmenden – Risiko, dass das 
Darlehen nicht zurückgezahlt werden 
könne, besondere Bedeutung zukomme. 
Seien keine anderen Anhaltspunkte für 
diese Schätzung erkennbar, dann sei es 
nicht zu beanstanden, wenn von dem 
Erfahrungssatz ausgegangen werde, dass 
sich private Darlehensgeber und -nehmer 
die bankübliche Marge zwischen Soll- und 
Habenzinsen teilten.

  Steuerpflicht von Erstattungs-   
  zinsen  

Das Bundesfinanzministerium (BMF) sieht 
auf Antrag von der Versteuerung von 
Erstattungszinsen, die für Steuererstattun-
gen festgesetzt werden, ab, wenn die 
Steuererstattung auf einem Ereignis 
beruht, das zugleich Nachzahlungszinsen 
auslöst, die steuerlich nicht absetzbar 
sind. Dem BMF zufolge wäre es unbillig, 
wenn ein und dasselbe Ereignis sowohl 
Erstattungszinsen für einen Veranlagungs-
zeitraum als auch Nachzahlungszinsen für 
einen anderen Veranlagungszeitraum 
auslöst und nur die Erstattungszinsen 
versteuert werden müssen, während die 
Nachzahlungszinsen steuerlich nicht 
abgesetzt werden können.

Hintergrund: Steuererstattungen und 
Steuernachzahlungen werden grundsätzlich 
verzinst, und zwar mit einem Steuersatz 
von 6 % jährlich. Erstattungszinsen sind 
als Einkünfte aus Kapitalvermögen 
steuerpflichtig bzw. bei Unternehmen 
Betriebseinnahmen; hingegen sind 
Nachzahlungszinsen nicht absetzbar.

Wesentlicher Inhalt des BMF-Schreibens:
• Erstattungszinsen werden auf Antrag 

nicht besteuert, soweit ihnen Nachzah-
lungszinsen gegenüberstehen, die 
steuerlich nicht absetzbar sind und 
sowohl Erstattungs- als auch Nachzah-
lungszinsen auf demselben Ereignis 
beruhen. Bis zur Höhe der Nachzah-
lungszinsen sind die Erstattungszinsen 
nicht zu versteuern.

• Diese Billigkeitsregelung gilt auch für 
die Ermittlung des Gewerbesteuer-
messbetrags.
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Die in dieser Mandantenzeitung 
gegebenen Informationen können 
die zugrunde liegenden Sachver-
halte oftmals nur verkürzt wieder-
geben. Wir bitten Sie daher, vor 
Entscheidungen auf der Grund lage 
dieser Informationen, diesbezüg-
lich mit uns Kontakt aufzunehmen.

• Im Bedarfsfall sind die Erstattungszin-
sen, die auf Antrag nicht besteuert 
werden, sachgerecht zu schätzen.

Hinweise: Das BMF-Schreiben betrifft nicht 
die Festsetzung der Zinsen, d. h. die Höhe 
der Zinsen oder die Pflicht, Nachzahlungs-
zinsen zu entrichten, bzw. das Recht, 
Erstattungszinsen zu erhalten. Es geht 
lediglich um die ertragsteuerliche Pflicht, 
die Erstattungszinsen zu versteuern.

Beispiel: Der Außenprüfer erhöht im 
Prüfungsjahr 01 den Warenbestand und 
damit den Gewinn. Im Prüfungsjahr 02 
erhöht er den Wareneinsatz entsprechend 
und mindert somit den Gewinn. Für das 
Jahr 01 kommt es zu Nachzahlungszinsen 
und für das Jahr 02 zu Erstattungszinsen. 
Betragen die Nachzahlungszinsen 1.000 € 
und die Erstattungszinsen 900 €, sind die 
900 € auf Antrag nicht zu versteuern.

Handelt es sich allerdings um unterschied-
liche Prüfungsfeststellungen, ist die 
Billigkeitsregelung des BMF nicht anwend-
bar. Erhöht der Prüfer im Prüfungsjahr 01 
den Warenbestand gewinnerhöhend und 
mindert er im Prüfungsjahr 02 den Gewinn 
aufgrund einer Rückstellung, handelt es 
sich nicht um dasselbe Ereignis, so dass 
die Erstattungszinsen für das Jahr 02 
versteuert werden müssen.

  Erlass von Mieten wegen der   
  Corona-Krise  

Die Oberfinanzdirektion Nordrhein-West- 
falen (OFD) verneint in einer sog. Kurz-
information steuerlich nachteilige Folgen, 
wenn ein Vermieter dem Mieter Mietzah-
lungen erlässt, weil der Mieter von der 
Corona-Krise betroffen ist. Weder führt 
dies zu einer teilweise unentgeltlichen 
Vermietung, so dass der Werbungskosten-
abzug des Vermieters nur eingeschränkt 
möglich wäre, noch fällt die Einkünfteer-
zielungsabsicht des Vermieters weg, so 
dass Verluste aus der Vermietung nicht 
mehr anerkannt würden.

Hintergrund: Erzielt ein Vermieter aus der 
Vermietung seiner Immobilie einen Verlust, 

kann er diesen grundsätzlich geltend 
machen. Dies gilt allerdings nicht, wenn 
die vereinbarte Miete niedriger als 50 % 
der ortsüblichen Miete ist (bis Ende 2020: 
niedriger als 66 %) oder wenn der 
Vermieter nicht die Absicht hat, einen 
Gesamtüberschuss zu erzielen; ihm fehlt 
dann die Einkünfteerzielungsabsicht. Mit 
diesen Regelungen sollen missbräuchliche 
Gestaltungen verhindert werden.

Wesentlicher Inhalt der Kurzinformation 
der OFD: Die OFD nimmt zu zwei Fallgestal-
tungen Stellung, nämlich zur Vermietung 
einer Wohnung und zur Vermietung von 
Gewerberäumen. In beiden Fällen geht es 
um einen Mieterlass aufgrund einer Corona 
bedingten finanziellen Notsituation des 
Mieters:

• Vermietung einer Wohnung: Erlässt der 
Vermieter einer Wohnung seinem 
Mieter die Mietzahlung entweder 
zeitlich befristet in voller Höhe oder 
teilweise, führt dies nicht dazu, dass 
die Miete zu niedrig ist und nunmehr 
unterhalb von 50 % der ortsüblichen 
Miete liegt. Wurde die Miete also 
bisher als steuerlich vollentgeltlich 
angesehen, bleibt es dabei und wird 
durch den Erlass der Miete nicht 
beeinflusst.

 Hinweis: Lag die Miete bereits bisher 
unterhalb der Grenze von 50 % (bis 
einschließlich 2020: unterhalb von 66 
%), so dass die Werbungskosten nur 
teilweise anerkannt wurden, bleibt es 
dabei, so dass der Erlass nicht zu einer 
weiteren Kürzung der Werbungskosten 
führt.

• Vermietung oder Verpachtung von 
Gewerberäumen: Erlässt der Vermieter 
bzw. Verpächter von Gewerberäumen 
seinem Mieter die Mietzahlung 
entweder zeitlich befristet in voller 
Höhe oder teilweise und gehört die 
Immobilie zum steuerlichen Privatver-
mögen des Vermieters, führt der Erlass 
nicht zum Wegfall der Einkünfteerzie-
lungsabsicht des Vermieters. Ein 
Verlust aus der Vermietung wird daher 

grundsätzlich anerkannt. War bereits 
vor dem Erlass der Miete die Einkünf-
teerzielungsabsicht zu verneinen, 
bleibt es dabei.

Hinweise: Die OFD hat ihre Kurzinformati-
on auf Bund- und Länderebene abge-
stimmt. Daher können sich auch Vermieter 
außerhalb Nordrhein-Westfalens auf diese 
Kurzinformation berufen. Die Kurzinforma-
tion betrifft nur den Bereich der Einkünfte 
aus Vermietung und Verpachtung, nicht 
gewerbliche Vermieter. Hier dürften sich 
aufgrund eines Mieterlasses ohnehin 
keine steuerlich nachteiligen Folgen 
ergeben.
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  wpg@dornbach.de · www.dornbach.de 

WEITERE INFORMATIONEN

Detaillierte Informationen zum Veranstaltungsort, Ablauf 
und zur Anmeldung finden Sie auf unserer Homepage 
www.dornbach.de unter Events oder Sie wenden sich 
direkt an Frau Lydia Schmidt, PR- und Marketing-Referentin:
Telefon: +49 261 94 31 - 438
Mail:   lschmidt@dornbach.de

STANDORTE

Bad Homburg / FFM · Bergisch Gladbach · Bergisch 
Gladbach / NL von Köln · Berlin · Bonn · Darmstadt · 
Dessau-Roßlau · Flughafen FF / Hahn · Frankfurt am Main · 
Hamburg · Koblenz · Köln · Lutherstadt Wittenberg ·  
Mainz · München · Pforzheim · Pirna · Rinteln · Saar- 
brücken · Solingen · Wetzlar

  Veranstaltungstermine von und mit DORNBACH 

18. Mai 2021
ONLINE SEMINAR: So wird Ihr Bauauftrag ein Erfolg

Die Baubranche boomt – der niedrige Leitzins verleitet immer mehr Menschen dazu, sich den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen.  
Und auch für Kapitalanleger lohnt es sich, jetzt zu bauen.

Neben dem Neubau erlebt aber auch der Umbau des vorhandenen Eigenheims einen Boom. Wer all das nicht alleine stemmen kann, be-
auftragt einen Bauunternehmer – mit einem Bauvertrag. Wer Streitigkeiten vorbeugen will, sollte hier schon die Weichen stellen. Verwen-
det man die VOB/B? Worauf ist zu achten? Wo lauern Fallstricke?

20. Mai 2021
ONLINE SEMINAR: Besteuerung der öffentlichen Hand

Die Besteuerung von öffentlichen Unternehmen ist in den letzten Jahren deutlich in den Fokus der Finanzverwaltung gerückt. Betriebsprü-
fungen und Sonderprüfungen durchleuchten die Aktivitäten und Gestaltungen mit immer größerem Know-how.

Beeinflusst durch die Entwicklung der Rechtsprechung, müssen öffentliche Körperschaften ihre Aufmerksamkeit mehr und mehr auf die 
steuerlichen Konsequenzen ihres Handelns legen. 

10. Juni 2021 
ONLINE SEMINAR: Verrechnungspreise in Zeiten von Corona 

Überblick über die aktuellen deutschen und internationalen (insb. OECD, BEPS) Regelungen zu den Verrechnungspreisen; Verrechnungs-
preisdokumentation und -richtlinie als Teil des Tax Compliance; Anwendung der Coronaverrechnungspreisrichtlinie der OECD und 
Benchmarking in Zeiten von Corona; Homeoffice – Die Gefahr der Betriebsstättenbegründung durch Mitarbeiter und Geschäftsführer; 
Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Verrechnungspreise (inkl. Handlungsempfehlungen)

15. Juni 2021 
ONLINE SEMINAR: Nachfolgethema Immobilien

Die Themen: Übertragung von Immobilien im Rahmen vorweggenommener Erbfolge / Die Rechtsfolgen bei Beendigung des Nießbrauchs 
und die mit dem Vorbehaltsnießbrauch verbundenen Risiken / Die Übertragung gegen wiederkehrende Leistungen als Alternative zum 
Nießbrauch / Gestaltungen mit Hilfe des Immobilientausches / Besonderheiten der Übertragung des Familienheims. 


